
A n l a g e  9  
( z u  N u m m e r  3 . 2 . 3  V V w V g H )  

V e r h a l t e n s e m p f e h l u n g e n  f ü r  d e n  B ü r g e r  a l s  H u n d e h a l t e r  
 
 

 

Respektieren Sie, dass nicht jeder Mensch ein Hundefreund ist, und versuchen Sie nicht, 

Ihre Tierliebe anderen Menschen mit Sätzen wie „Der macht doch nichts“ oder gar „Bleiben 

Sie ruhig stehen, dann beisst er nicht“ aufzuzwingen. 

 

 

Akzeptieren Sie, dass es Menschen gibt, die vor Hunden Angst haben. 

 

 

Haben Sie Verständnis für polizeiliche Maßnahmen. Die neue Verordnung dient dem 

Schutz Ihrer Mitbürger und seriöser Hundehalter.  

 

 

Signalisieren Sie durch richtiges Handeln, dass Ihnen Ihr Hund gehorcht. 

Lassen Sie ihn nur dann frei laufen, wenn dadurch keine anderen Menschen oder Tiere 

belästigt werden. 

 

 

Leisten Sie Ihren Beitrag zu einem positiven Bild der Hundehaltung durch ein 

rücksichtsvolles und vorbildliches Auftreten in der Öffentlichkeit: 

 

 

Rufen Sie Ihren Hund zu sich und leinen ihn ggf. an, wenn Ihnen andere Menschen 

begegnen. Dies gilt insbesondere bei Kindern, Joggern, Radfahrern oder Menschen die 

Tiere mitführen. 

 

 

Weisen Sie andere Hundehalter auf ein von Ihnen festgestelltes Fehlverhalten hin. 

Appellieren Sie an die Solidarität der Hundebesitzer. 

 

 

Nutzen Sie die Möglichkeiten zur Erziehung Ihres Hundes unter fachkundiger Anleitung 

(z.B. Besuch einer Welpenschule oder Ausbildung zur Begleithundeprüfung). 


